
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

2129-8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

3. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Das  Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Regelung des Schutzes vor 
nichtionisierender Strahlung v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2433, mit Wirkung vom 4. August 2009 wie folgt 
geändert: 
 

alt 
 
§ 22  Pflichten der Betreiber nicht genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen 

(1) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind 
so zu errichten und zu betreiben, dass 

1.-3. … 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf 
Grund der Art oder Menge aller oder einzelner 
anfallender Abfälle die Anlagen zu bestimmen, für 
die die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 ent-
sprechend gelten. Für Anlagen, die nicht gewerbli-
chen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, 
gilt die Verpflichtung des Satzes 1 nur, soweit sie 
auf die Verhinderung oder Beschränkung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen oder Geräusche gerichtet ist. 

 
 
(2) … 

 

§ 32  Beschaffenheit von Anlagen 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 

Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzu-
schreiben, dass serienmäßig hergestellte Teile von 
Betriebsstätten und sonstigen ortsfesten Einrichtun-
gen sowie die in § 3 Abs. 5 Nr. 2 bezeichneten Anla-
gen und hierfür serienmäßig hergestellte Teile ge-
werbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen nur in den Verkehr gebracht oder einge-
führt werden dürfen, wenn sie bestimmten Anforde-
rungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder 
Erschütterungen genügen. In den Rechtsverordnun-
gen nach Satz 1 kann insbesondere vorgeschrieben 
werden, dass 

1.-2. … 
Emissionswerte nach … 

(2) … 

neu 
 
§ 22  Pflichten der Betreiber nicht genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen 

(1) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind 
so zu errichten und zu betreiben, dass 

1.-3. (unverändert) 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf 
Grund der Art oder Menge aller oder einzelner 
anfallender Abfälle die Anlagen zu bestimmen, für 
die die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 ent-
sprechend gelten. Für Anlagen, die nicht gewerbli-
chen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, 
gilt die Verpflichtung des Satzes 1 nur, soweit sie 
auf die Verhinderung oder Beschränkung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche oder von Funkanlagen 
ausgehende nichtionisierende Strahlen gerich-
tet ist. 

(2) (unverändert) 
 

§ 32  Beschaffenheit von Anlagen 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 

Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzu-
schreiben, dass serienmäßig hergestellte Teile von 
Betriebsstätten und sonstigen ortsfesten Einrichtun-
gen sowie die in § 3 Abs. 5 Nr. 2 bezeichneten Anla-
gen und hierfür serienmäßig hergestellte Teile ge-
werbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen nur in den Verkehr gebracht oder einge-
führt werden dürfen, wenn sie bestimmten Anforde-
rungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen oder nichtionisierende Strahlen 
genügen. In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 
kann insbesondere vorgeschrieben werden, dass 

1.-2. (unverändert) 
Emissionswerte nach (unverändert) 

(2) (unverändert) 
 


